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Sehr geehrte Frau Präsidentin, 

 

als Anlage übersende ich Ihnen die Antwort der Bundesregierung auf die oben genannte 

Kleine Anfrage. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Sven Lehmann 
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Kleine Anfrage der Abgeordneten Kathrin Vogler, Jan Korte u. a. und der Fraktion DIE 

LINKE 

 

- Drucksache 20/9616 vom 4. Dezember 2023 

 

Zur automatisierten Datenübermittlung im Entwurf eines Gesetzes über die Selbstbe-

stimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag und zur Änderung weiterer Vor-

schriften 

 

 

Vorbemerkung der Bundesregierung:  
 
Der Entwurf eines Gesetzes über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtsein-
trag und zur Änderung weiterer Vorschriften (SBGG-E) befindet sich derzeit in den parla-
mentarischen Beratungen. Die folgenden Antworten beziehen sich auf den Entwurf der 
Bundesregierung in der Kabinettfassung. 
 
 
Frage Nr. 1:  
 
Welche gesetzlichen Möglichkeiten gibt es nach derzeitiger Rechtslage, den Vor- 
und/oder Nachnamen sowie Geschlechtseintrag zu ändern? 
 

Antwort: 

 

Derzeit kann eine Veränderung der Geschlechtsangabe ausschließlich nach dem Trans-

sexuellengesetz (TSG) im Rahmen eines gerichtlichen Verfahrens erfolgen oder gemäß § 

45b des Personenstandsgesetzes (PStG), wozu eine ärztliche Bescheinigung darüber vor-

zulegen ist, dass bei der Person eine Variante der Geschlechtsentwicklung vorliegt. 

Gleiches gilt hier für den jeweiligen Vornamenswechsel. 

 

Vorhandene Vornamen können in ihrer Reihenfolge verändert werden (§ 45a PStG), je-

doch hier nur ohne substantielle Veränderung, d. h. es darf kein Vorname wegfallen oder 

hinzuerworben werden. 
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Ansonsten bestehen Rechtsgrundlagen im Bürgerlichen Gesetzbuch zur Veränderung 

von Familiennamen im Zusammenhang mit einer Eheschließung, der Geburt eines 

Kindes, der Adoption eines Kindes oder auch dem Wechsel des Familienstands des Kin-

des im Rahmen einer Neubildung der familiären Bezüge (Stiefkinder, Veränderung der 

Abstammungsfeststellung), was jeweils nachzuweisen ist.  

 

Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach dem Namensänderungsgesetz besteht die 

Möglichkeit, im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens eine Namensänderung herbeizu-

führen.  

 
Frage Nr. 2: 
 
Bei welchen dieser gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten der Änderung des Vor- 
und/oder Nachnamens sowie Geschlechtseintrags erfolgt eine automatisierte Daten-
übermittlung an Sicherheitsbehörden nach der Änderung? 
 

Antwort: 

 

Im Bundesrecht ist in § 20a des Bundeszentralregistergesetzes normiert, dass in den dort 

geregelten Fällen eine Übermittlung an das Bundeszentralregister erfolgt. Nach § 20a Ab-

satz 1 Satz 2 des Bundeszentralregistergesetzes ist die Mitteilung ungeachtet des Offenba-

rungsverbots nach § 5 Abs. 1 des Transsexuellengesetzes und des Adoptionsgeheimnisses 

nach § 1758 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs zulässig. 

 

Frage Nr. 3: 
 
Welche anderen Vorschriften existieren im Personenstands- und Namensrecht, bei 
denen eine automatisierte Datenübermittlung an Sicherheitsbehörden vorgesehen ist 
(bitte nach Rechtsgrundlage, über-mittelten Daten und beteiligten Behörden aufschlüs-
seln)? 
 

Antwort: 

 

Aus dem Personenstandsrecht oder dem Namensrecht ergeben sich keine automatisier-

ten Datenübermittlungen an Sicherheitsbehörden. 
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Frage Nr. 4: 
 
4. Welche Daten werden von welcher Behörde an welche Behörden übermittelt im 

Fall der Vor- oder Nachnamensänderung bei: 
a. Einer Eheschließung? 
b. Einer Erwachsenenadoption? 
c. Einer Vor- oder Nachnamensänderung? 
 

Antwort: 

 

Eine lückenlose Erfassung aller Veränderungsmitteilungen von Registeranpassungen aus 

allen Ressortbereichen ist im Rahmen einer solchen Anfrage nicht möglich. Für den Be-

reich des Personenstandsrechts gilt bezogen auf die Fragestellung Folgendes: 

  

a. Das Standesamt, das die Eheschließung oder die Umwandlung einer Le-

benspartnerschaft in eine Ehe beurkundet, hat dies mitzuteilen: 

  

1. dem Standesamt, das die Geburtseinträge für die Ehegatten 

führt, 

2. dem Standesamt, das den Geburtseintrag für ein gemeinsa-

mes Kind der Ehegatten führt, 

3. dem Standesamt I in Berlin, wenn die Ehe im Ausland ge-

schlossen worden ist, 

4. dem Standesamt, das den Ehe- oder Lebenspartnerschafts-

eintrag der letzten Ehe oder Lebenspartnerschaft für die 

Ehegatten führt, 

5. der Meldebehörde. 

  

b. Das Standesamt, das eine Folgebeurkundung über die Annahme als Kind 

einträgt, hat dies mitzuteilen: 

  

1. dem Standesamt, das die Geburtseinträge für die leiblichen 

Eltern des Kindes führt, soweit es sich um eine Volljährigen-
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adoption mit den Wirkungen einer Minderjährigenadoption 

handelt, 

2. dem Standesamt, das die Geburtseinträge für die Anneh-

menden führt, 

3. dem Standesamt, das den Ehe- oder Lebenspartnerschafts-

eintrag für das Kind führt, wenn sich der Name des Kindes 

geändert hat, 

4. dem Standesamt, das den Geburtseintrag eines Abkömm-

lings des Kindes führt, wenn sich der Geburtsnamen des Ab-

kömmlings geändert hat, 

5. dem Standesamt I in Berlin, wenn die Geburt oder die Ehe-

schließung oder die Begründung einer Lebenspartnerschaft 

des Kindes im Ausland erfolgt ist, 

6. der Meldebehörde. 

  

c. Im Falle einer öffentlich-rechtlichen Namensänderung unterrichtet die für 

die Namensänderung zuständige Verwaltungsbehörde nach Vollzug das 

Standesamt, welches einen Geburtsregistereintrag und einen Ehe– oder 

Lebenspartnerschaftsregistereintrag der betroffenen Person führt sowie 

die Meldebehörde des Hauptwohnsitzes in Deutschland. 

  

Das Standesamt, das eine Folgebeurkundung über die Änderung 

oder Angleichung des Namens des Namens, die Angabe des Ge-

schlechts oder eine Vornamenssortierung einträgt, hat dies mitzu-

teilen: 

  

1. dem Standesamt, das den Ehe- oder Lebenspartnerschafts-

eintrag für das Kind führt, 

2. dem Standesamt I in Berlin, wenn die Geburt oder die Ehe-

schließung oder die Begründung einer Lebenspartnerschaft 

des Kindes im Ausland erfolgt ist, 
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3. dem Standesamt, dass den Geburtseintrag eines Abkömm-

lings des Kindes führt, wenn sich der Geburtsname des Ab-

kömmlings geändert hat, 

4. der Meldebehörde, wenn dies nicht bereits von anderer 

Stelle erfolgt ist (siehe eingangs c) 

5. dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Auf-

gaben, wenn das Kind nach § 25 Abs. 1 des Schwangeren-

konfliktgesetzes vertraulich geboren wurde.  

 

 
Frage Nr. 5: 
 
Wie wird bei anderen gesetzlich vorgesehenen Möglichkeiten der Vor- und Nachna-
mensänderung und Änderung des Geschlechtseintrags die weitere Nachverfolgbarkeit 
einer Person durch die Sicherheitsbehörden gewährleistet? 
 

Antwort: 

 

Die Nachverfolgung in den Fällen einer Änderung von Vor- und Nachnamen sowie Ge-

schlechtseintrag erfolgt nach bisheriger Rechtslage anlassbezogen, sofern Sicherheitsbe-

hörden Erkenntnisse über entsprechende Änderungen erlangen. 

 

Frage Nr. 6: 
 
Warum wird beim SBGG im Vergleich zu anderen gesetzlich vorgesehenen Möglichkei-
ten der Vor- und Nachnamensänderung und Änderung des Geschlechtseintrags eine au-
tomatisierte Übermittlung für erforderlich gehalten? 
 

Antwort: 

 

Der Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes sieht eine maßgebliche Neuerung vor: 

Demnach ist die Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags allein aufgrund 

einer Selbsterklärung möglich. Weitere materiell-rechtliche Voraussetzungen sind nicht 

vorgesehen. Dies ist ein wesentlicher Unterschied zu Änderungen von Vor- und Nachna-

men sowie Geschlechtseintrag nach anderen rechtlichen Regelungen (s. Antwort zu 

Frage Nr. 1).  
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Eine automatisierte Übermittlung an die in § 13 Absatz 5 des Gesetzentwurfs genannten 

Behörden erfolgt ausschließlich zu dem Zweck, eine eindeutige Nachvollziehbarkeit in 

den Informationssystemen und Registern der Behörden zu ermöglichen. Angaben zu 

den betreffenden Personen werden dort nur aufgenommen, wenn die Person dort be-

reits erfasst ist. 

 
Frage Nr. 7: 
 
Aus welchem Grund ist die Übermittlung auf sicherheitsbehördliches Ersuchen, so wie es 
dem Regelfall nach § 34 BMG entspricht und auch in anderen Gesetzen vorgesehen ist, 
bei Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen nach SBGG nicht ausreichend? 
 

Antwort: 

 

Die Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen erfolgt durch Registrierung 

bei dem zuständigen Standesamt. Für die Sicherheitsbehörden besteht auf Grund dieser 

Erklärung beim Standesamt – mangels eigener Kenntnis – keine Möglichkeit bzw. kein 

Anlass, in allen Fällen ein aktives Auskunftsersuchen zu stellen. 

 

Im Übrigen wird auf die Antwort zu Frage Nr. 6 verwiesen. 

 

Frage Nr. 8: 
 
Wie wird sichergestellt, dass datenschutzrechtliche Vorgaben wie die unverzügliche 
Löschung zum Schutz der Betroffenen im Zuge der automatisierten Datenübermittlung 
eingehalten werden? 
 

Antwort: 

 

Die Umsetzung datenschutzrechtlicher Vorgaben erfolgt generell mittels technisch-

organisatorischer Maßnahmen. Die unverzügliche Löschung wird technisch sicherge-

stellt. Behördliche Datenschutzbeauftragte und der Bundesbeauftragte für den Daten-

schutz und Informationsfreiheit sind zudem prüfberechtigt. 

 

 

 


